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§ 1 Einführung

Das europäische Privatversicherungswesen ist in seiner jeweiligen Ausprägung 
aus der gegenwärtigen Form des sozialen Zusammenlebens kaum mehr wegzuden-
ken. Da viele Versicherungsgesellschaften international tätig sind und Versiche-
rungssachverhalte über nationale Grenzen hinausgehen, ist es wenig sinnvoll, wenn 
die Versicherungsgesetze der europäischen Mitgliedstaaten derart unterschiedliche 
Bestimmungen treffen, dass übermäßig Raum für Rechtsstreitigkeiten entsteht. 
Eine Harmonisierung der Versicherungsrechte innerhalb der Europäischen Union 
scheint daher ein geeignetes Mittel, um Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im 
privaten Versicherungswesen zu schaffen.

Das praktische Bestreben nach einem gemeinsamen Versicherungsrecht stellte 
Engelbrecht bereits 1787 dar, indem er schrieb, dass:

„der Assekuranz-Contract, der zum Nutzen und zur Erleichterung der Handlung eingefüh-
ret ist, sich auf Regeln gründe, welche durch Gewohnheit und wechselseitigen Nutzen bei 
den Kaufleuten zu Gesetzen geworden sind. Alles was die Seefahrt betrift, […] muß sich 
auf das Natur- und Völkerrecht gründen. Das Interesse aller handelnden Nationen ist wech-
selseitig; daher stimmen auch die Seerechte fast in allen Ländern größtenteils mit einander 
überein. Denn so wie das Völkerrecht immer unveränderlich bleibt, so muss es auch der 
Zweig desselben – Handels und Seerecht bleiben. Die Kaufleute aller Nationen und Länder, 
sind wie eine einzige Gesellschaft anzusehen, die ein ihnen allen gemeines Recht haben.“1

Schon im 18. Jahrhundert scheint es demnach selbstverständlich gewesen zu 
sein, dass die Versicherungen nur wirtschaftlich effektiv praktiziert werden kön-
nen, wenn sich die Versicherungsrechte der handeltreibenden Länder nicht zu sehr 
unterscheiden.

Für die angestrebte weitere Harmonisierung der verschiedenen Versicherungs-
rechte innerhalb der europäischen Union ist es daher von wesentlicher Bedeutung, 
den einzelnen Versicherungsrechten in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union auf den Grund zu gehen, sowohl um etwaige herkunftsbezogene Gemein-
samkeiten und Unterschiede festzustellen als auch parallele Entwicklungen mit 
oder ohne gegenseitige Einwirkungen herauszuarbeiten und ein besseres Verständ
nis für die voneinander abweichenden gesetzlichen Regelungen zu erlangen.2

	 1	Engelbrecht, Assekuranzen (1787), S. 4.
	 2	Siehe hierzu Hellwege, Introduction (2018), S. 9 ff.; Hellwege, Das europäische Versiche-
rungsrecht (2014).
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A. Forschungsstand

Die Wurzeln sowie auch die Entwicklung der Versicherungsrechte der Mitglied-
staaten der Europäischen Union sind bisher überwiegend lediglich punktuell unter-
sucht worden. Im größeren Rahmen existieren zwar Abhandlungen, die sich mit 
der Entwicklung des Seedarlehens hin zum Seeversicherungsvertrag auseinander-
gesetzt haben.3 Der Herkunft und Entwicklung des Versicherungsrechts widmete 
sich die versicherungshistorische Literatur in juristischem Bezug auf die Quellen 
und unter dogmatischer Betrachtung jedoch nur sehr eingeschränkt.

Gerade auch die Herkunft und Entwicklung des französischen Versicherungs-
rechts ist bisher nur äußerst zurückhaltend untersucht worden.4 Insbesondere der 
Entstehung der Versicherungsvertragsbestimmungen in der Ordonnance de la 
marine (1681)5, die als erstes Gesetz neben dem Seerecht das Versicherungsver-
tragsrecht in Frankreich regelte, wurde dabei keine große Bedeutung zugemessen. 
In der versicherungshistorischen Literatur taucht oftmals die Behauptung auf, dass 
die versicherungsrechtlichen Bestimmungen in der Ordonnance de la marine 
(1681) insbesondere aus dem Guidon de la mer6 und den französischen Verordnun-
gen bis zum Jahr 1660 heraus entstanden seien.7 Abgesehen von dieser pauschalen 
Behauptung wird die Entstehungsgeschichte der Ordonnance de la marine (1681)  
hinsichtlich der Regelungen zum Versicherungsvertrag allerdings als relativ un-
erforscht angesehen.8 Eine präzisere Betrachtung unternahm Pardessus in seiner 
Sammlung von Seerechten bis zum 18. Jahrhundert, indem er in den Fußnoten zu 
den einzelnen Artikeln der Ordonnance de la marine (1681) kurz angab, wo die 
Regelungen seiner Ansicht nach herkommen.9 Seine Darstellung beschränkt sich 
jedoch überwiegend auf die Nennung der Regelungen im Guidon de la mer und 
in den niederländischen Gesetzen.10 Auch in Valins (1760) und Émérigons (1783) 

	 3	Siehe u. a. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts (1891); Sieveking, Das 
Seedarlehen des Altertums (1893); Silberschmidt, Das Sedarlehen als Ausgangspunkt der 
Versicherung gegen Prämien (1926); Knoll, Aus der Entwicklungsgeschichte des Versiche-
rungswesens von den Anfängen bis zur Gegenwart (1934); Perdikas, Die Entstehung der Ver-
sicherung im Mittelalter (1966); Schug, Der Versicherungsgedanke und seine historischen 
Grundlagen (2011); Lohsse, Vom Seedarlehen zur Versicherung in der mittelalterlichen Rechts-
wissenschaft (2016).
	 4	So auch Delbrel, France (2018), S. 52.
	 5	Abgedruckt in: Pardessus, Band IV (1837), S. 325–415.
	 6	Abgedruckt in: Pardessus, Band II (1831), S. 377–430.
	 7	Siehe Rudolf Wagner (1884), S. 49; Wüstendörfer (1923), S. 13; Dreyer (1990), S. 67; 
Morisset (1996), S. 11 f.
	 8	So u. a. Dreyer (1990), S. 67. Eine ausgiebige Untersuchung des Frachtvertrags, aber nicht 
des Versicherungsvertrags unternahm Morisset in: Der Frachtvertrag in der Ordonnance de la 
marine von 1681 (1996), indem er auch darstellte, wo die einzelnen Regelungen herkommen. 
Siehe insbesondere Anhang III, S. 156 ff.
	 9	Siehe Pardessus, Band IV (1837), S. 325–415.
	 10	Die Bezeichnung als niederländische Gesetze orientiert sich an den herrschenden Ho-
heitsgebieten in der Zeit der Abfassung der Gesetze. Siehe hierzu auch Hellwege, Introduction 
(2018), S. 22.
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bekannten Kommentaren zur Ordonnance de la marine (1681) finden sich in den 
Kommentierungen zu den einzelnen Artikeln des Öfteren Angaben zur entspre-
chenden Herkunft.11 Die Kommentare nennen teilweise ebenfalls die Regelungen 
aus dem Guidon de la mer und den niederländischen Gesetzen. Darüber hinaus 
werden sowohl Bestimmungen aus dem römischen Recht als auch aus Rechts-
ordnungen anderer Länder angesprochen, die einen Einfluss auf die Ordonnance 
de la marine (1681) gehabt haben sollen. Ferner geben die Kommentare partiell 
die zum Zeitpunkt der Abfassung der Werke herrschende Versicherungspraxis in 
Frankreich wieder, indem übliche Klauseln oder vollständig vorformulierte Ver-
sicherungsverträge dargestellt werden. Eine umfassende und mit Quellen belegte 
Darstellung fehlt jedoch bislang.

Aus dem 20. und 21. Jahrhundert existieren Monografien und Abhandlungen 
in Handbüchern und Zeitschriften, die sich mit der Entstehung und Entwicklung 
von Versicherungsverträgen in einer bestimmten Stadt Frankreichs zu einer be-
stimmten Zeit befassen.12 Allerdings beschränken sich die Darstellungen entweder 
auf eine äußerst allgemeine Betrachtung oder aber auf eine Stadt und ein sehr eng 
begrenztes Zeitfenster.

Keines der bisherigen Werke schafft somit einen städteübergreifenden Überblick 
zur Entwicklung der Versicherungsvertragsgesetzgebung unter Berücksichtigung 
der Versicherungsverträge aus der Zeit vor der Ordonnance de la marine (1681) 
in ganz Frankreich.13

B. Forschungsziel und Gang der Arbeit

Es fehlt daher ein Werk, das sich umfassend und für ganz Frankreich mit den 
gesetzlichen Bestimmungen zum Versicherungsvertrag im Hinblick auf ihre mög-
liche Herkunft und Entwicklung aus der Versicherungspraxis auseinandersetzt. 
Deshalb soll nachfolgend der Einfluss der Versicherungspraxis auf die Ordon-
nance de la marine (1681) untersucht werden, die als erstes französisches Gesetz 
den Versicherungsvertrag näher regelte. Zu diesem Zweck sollen in dieser Arbeit 
die einzelnen Bestimmungen der Ordonnance de la marine (1681) betrachtet und 
herausgestellt werden, inwieweit die vorherige Praxis der Versicherungsverträge 
die Kodifizierung beeinflusst hat.

	 11	Siehe Valin, Nouveau Commentaire sur l’ordonnance de la marine du Mois d’Août 1681 
(1760) und Émérigon, Traité des Assurances et des Contrats à la grosse, der in der ersten Aus-
gabe 1783 erschien und 1827 von Boulay-Paty kommentiert erneut ausgegeben wurde.
	 12	Siehe bspw. Rodet-Profit, Le contrat d’assurance maritime à Rouen dans l’Ancien Droit 
(2015); Boiteux, Cinq années d’assurances maritimes (1958); Hubrecht, Die ersten Seever-
sicherungsverträge in Bordeaux aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (1955); Rambert 
(Hrsg.), Histoire du commerce de Marseille, Band III (1951) und Band IV (1954).
	 13	Pouilloux (2011) gibt zwar einen eindrucksvollen Überblick über die Entwicklung der 
Versicherung in Frankreich, wobei er jedoch den Schwerpunkt seiner Darstellung auf die Auf-
zählung von königlichen Erlassen, Gesetzen und Versicherungsinstituen setzt.




